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frastrukturprojekte und die Umsetzung des Übereinkommens 
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche, geschehen am 10. Juni 1958 in New York24, in 
innerstaatliches Recht erzielt hat; 

 3. appelliert an die Regierungen, soweit nicht bereits ge-
schehen, den vom Sekretariat verteilten Fragebogen über die 
auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-
sprüche Anwendung findende Rechtsordnung zu beantworten; 

 4. bittet die Staaten, Personen für die Mitarbeit in der 
privaten Stiftung zu benennen, die eingerichtet wurde, um den 
Privatsektor zur Unterstützung der Kommission zu ermutigen; 

 5. erklärt erneut, dass die Kommission, als das zentrale 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet des internationalen Handelsrechts, den Auftrag hat, die 
Rechtstätigkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren, und 

 a) fordert in diesem Zusammenhang alle Organe des Sy-
stems der Vereinten Nationen auf und bittet die anderen inter-
nationalen Organisationen, das Mandat der Kommission sowie 
die Notwendigkeit zu berücksichtigen, bei der Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
Doppelarbeit zu vermeiden und Effizienz, Konsistenz und Ko-
härenz zu fördern; 

 b) empfiehlt der Kommission in diesem Zusammenhang, 
über ihr Sekretariat die enge Zusammenarbeit mit den anderen 
auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen inter-
nationalen Organen und Organisationen, einschließlich der Re-
gionalorganisationen, aufrechtzuerhalten; 

 6. erklärt außerdem erneut, wie wichtig vor allem für die 
Entwicklungsländer die Arbeit ist, welche die Kommission im 
Hinblick auf Ausbildung und technische Hilfe auf dem Gebiet 
des internationalen Handelsrechts leistet, wie beispielsweise 
die Gewährung von Hilfe bei der Erarbeitung innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften, die auf Rechtstexten der Kommission be-
ruhen; 

 7. erklärt, dass sich die Kommission verstärkt bemühen 
sollte, im Zuge der Veranstaltung von Seminaren und Sympo-
sien eine solche Ausbildung und technische Hilfe anzubieten, 
und 

 a) dankt in diesem Zusammenhang der Kommission für 
die Veranstaltung von Seminaren und Informationsmissionen in 
Argentinien, Aserbaidschan, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Bul-
garien, China, Guatemala, Kamerun, Mexiko, der Mongolei, 
Peru, Rumänien, Sambia und Venezuela; 

 b) dankt in diesem Zusammenhang den Regierungen, de-
ren Beiträge die Veranstaltung der Seminare und Informa-
tionsmissionen ermöglicht haben, und appelliert an die Regie-
rungen, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen sowie 
an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds für Symposien der Kommis-
sion der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
und nach Bedarf zur Finanzierung von Sonderprojekten zu ent-
 
24 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 330, Nr. 4739. 

richten und das Sekretariat der Kommission auch anderweitig 
bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und 
Symposien, insbesondere in Entwicklungsländern, sowie bei 
der Stipendienvergabe an Kandidaten aus Entwicklungsländern 
zu unterstützen, damit diese an solchen Seminaren und Sympo-
sien teilnehmen können; 

 8. appelliert an das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und an die anderen für Entwicklungshilfe zustän-
digen Organe, wie beispielsweise die Internationale Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung und die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung, sowie an die Regierungen im 
Rahmen ihrer bilateralen Hilfsprogramme, das Programm der 
Kommission für Ausbildung und technische Hilfe zu unterstüt-
zen, mit der Kommission zusammenzuarbeiten und ihre 
Aktivitäten mit denen der Kommission abzustimmen; 

 9. appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe 
der Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Institutionen 
und Einzelpersonen, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommission 
und ihrer Arbeitsgruppen freiwillige Beiträge an den Treuhand-
fonds zu entrichten, damit Entwicklungsländern, die Mitglied 
der Kommission sind, auf deren Antrag und im Benehmen mit 
dem Generalsekretär ein Reisekostenzuschuss gewährt werden 
kann; 

 10. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommission 
und ihrer Arbeitsgruppen während der vierundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung in dem zuständigen Hauptaus-
schuss auch weiterhin zu prüfen, ob den am wenigsten ent-
wickelten Ländern, die Mitglied der Kommission sind, auf An-
trag und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reiseko-
stenzuschuss gewährt werden kann; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die wirksame Durchfüh-
rung des Programms der Kommission zu gewährleisten und zu 
fördern; 

 12. betont, wie wichtig es für die weltweite Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
ist, dass die aus der Arbeit der Kommission hervorgehenden 
Übereinkommen in Kraft treten, und legt den Staaten zu diesem 
Zweck eindringlich nahe, soweit nicht bereits geschehen, die 
Unterzeichnung und Ratifikation dieser Übereinkommen be-
ziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu erwägen. 

RESOLUTION 54/104 

Auf der 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/612) 

54/104. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum 
Gastland 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Be-
ziehungen zum Gastland25, 

 
25 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 26 (A/54/26). 
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 unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten Na-
tionen, das Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitä-
ten der Vereinten Nationen26 und das Abkommen zwischen den 
Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von Amerika 
über den Amtssitz der Vereinten Nationen27 sowie die Verant-
wortlichkeiten des Gastlandes, 

 in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden des Gast-
landes auch weiterhin wirksame Maßnahmen ergreifen sollen, 
um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, welche die 
Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals beeinträchti-
gen, 

 in Anbetracht des Geistes der Zusammenarbeit und der ge-
genseitigen Verständigung, der die Beratungen des Aus-
schusses über Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten 
Nationen und das Gastland berühren, geprägt hat, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Zahl der Ausschuss-
mitglieder um vier zusätzliche Mitgliedstaaten28 erhöht worden 
ist, und ihre Mitwirkung an der Arbeit des Ausschusses begrü-
ßend, 

 1. schließt sich den Empfehlungen und Schlussfolgerun-
gen des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland in Zif-
fer 43 seines Berichts25 an; 

 2. ist der Auffassung, dass die Aufrechterhaltung an-
gemessener Bedingungen für ein normales Arbeiten der bei den 
Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und Vertre-
tungen im Interesse der Vereinten Nationen und aller Mitglied-
staaten liegt, und ersucht das Gastland, auch künftig alles Er-
forderliche zu tun, um jede Störung der Tätigkeit der Vertre-
tungen zu verhindern; 

 3. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und hofft, 
dass die in den Ausschusssitzungen aufgeworfenen Probleme 
auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang 
mit dem Völkerrecht gelöst werden; 

 4. stellt fest, dass die Reisebeschränkungen, die das 
Gastland den Bediensteten bestimmter Vertretungen und den 
Bediensteten der Vereinten Nationen mit bestimmter Staats-
angehörigkeit zu einem früheren Zeitpunkt auferlegt hatte, im 
Berichtszeitraum nach wie vor in Kraft waren, ersucht das 
Gastland, die Aufhebung dieser Reisebeschränkungen zu erwä-
gen, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den 
Standpunkten der betroffenen Staaten, des Generalsekretärs 
und des Gastlandes; 

 5. ersucht das Gastland, weiterhin Maßnahmen zu er-
greifen, um das im Hinblick auf das Parken diplomatischer 
Fahrzeuge bestehende Problem in einer fairen, ausgewogenen 
und nicht diskriminierenden Art und Weise zu lösen, mit dem 
Ziel, den wachsenden Bedürfnissen der diplomatischen Ge-
meinschaft Rechnung zu tragen, und sich mit dem Ausschuss in 
dieser wichtigen Frage auch weiterhin abzustimmen; 
 
26 Resolution 22 A (I). 
27 Siehe Resolution 169 (II). 
28 Kuba, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia und Ungarn. 

 6. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit al-
len Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum 
Gastland zu befassen; 

 7. ersucht den Ausschuss, seine Arbeit in Übereinstim-
mung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen; 

 8. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für 
die Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/105 

Auf der 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/613) 

54/105. Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/33 vom 25. No-
vember 1992, 48/31 vom 9. Dezember 1993, 49/53 vom 9. De-
zember 1994, 50/46 vom 11. Dezember 1995, 51/207 vom 
17. Dezember 1996, 52/160 vom 15. Dezember 1997 und 
53/105 vom 8. Dezember 1998, 

 feststellend, dass das Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs am 17. Juli 1998 verabschiedet wurde29 und 
bis zum 31. Dezember 2000 am Amtssitz der Vereinten Natio-
nen in New York zur Unterzeichnung aufliegt, und Kenntnis 
nehmend von der Schlussakte der Diplomatischen Bevollmäch-
tigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung eines 
Internationalen Strafgerichtshofs, geschehen in Rom am 
17. Juli 199830, 

 insbesondere feststellend, dass auf der Konferenz beschlos-
sen wurde, eine Vorbereitungskommission für den Gerichtshof 
einzurichten31 und dass die Kommission drei Sitzungen ab-
gehalten hat, nämlich vom 16. bis 26. Februar, vom 26. Juli bis 
13. August und vom 29. November bis 17. Dezember 1999, 

 eingedenk dessen, dass die Vorbereitungskommission ge-
mäß Resolution F der Konferenz den Auftrag hat, Vorschläge 
für praktische Vorkehrungen zur Errichtung des Gerichtshofs 
und dessen Tätigwerden auszuarbeiten, namentlich auch späte-
stens bis zum 30. Juni 2000 die Entwürfe der Verfahrens- und 
Beweisordnung sowie der "Verbrechenselemente" fertigzustel-
len31, 

 unter Hinweis, im Hinblick auf die künftige Tätigkeit der 
Vorbereitungskommission und der entsprechenden Arbeits-
gruppen, auf die von der Kommission vereinbarten konkreten 
Vorkehrungen, die in Ziffer 8 des Kurzprotokolls ihrer zweiten 
Tagung32 genannt werden, 

 
29 A/CONF.183/9. 
30 A/CONF.183/10. 
31 Ebd., Anhang I. 
32 Siehe PCNICC/1999/L.4/Rev.1 und Korr.1. 




